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Sehr geehrter Herr Luginger, 
 
vielen Dank für Ihre Anfrage. Ausführungen zum bayerischen Prozedere bei der Entnahme 
einer PV-Anlage können Sie der Hilfe zu Photovoltaikanlage des Bayertischen Landesamts 
für Steuern (BayLfSt) im Abschnitt 3.4.1. entnehmen. Die Entnahme der Photovoltaikanlage 
ist danach gegenüber dem örtlich zuständigen Finanzamt unter Nennung des 
Entnahmezeitpunkts und Begründung der Entnahmemöglichkeit gem. BMF-Schreiben vom 
27.02.2023 anzuzeigen. 
 
Bzgl. des Entnahmezeitpunkts vertritt das BayLfSt die Auffassung, dass eine rückwirkende 
Entnahme zum 1.1.2023 nicht möglich ist, sondern frühestens mit der Entnahmeerklärung 
gegenüber dem zuständigen Finanzamt erfolgen kann. Bis zu diesem Zeitpunkt ist auch eine 
unentgeltliche Wertabgabe für den dezentral verbrauchten Strom zu versteuern. Ergänzend 
weise ich darauf hin, dass die derzeitige Auffassung des BayLfSt zur Rückwirkung beim 
Entnahmezeitpunkt nicht bundeseinheitlich abgestimmt ist und deshalb ggf. Gegenstand 
einer künftigen Änderung sein kann. 
 
Sofern neben der Umsatzsteuer-Jahreserklärung auch -Voranmeldungen zu übermitteln 
sind, ist eine zulässige Entnahme der PV-Anlage zum 0-Steuersatz auch in der 
Umsatzsteuer-Voranmeldung zu erklären. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bayerisches Landesamt für Steuern 
Referat St 33 - Umsatzsteuer 
Krelingstraße 50 
90408 Nürnberg 
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